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 Veröffentlicht am 23.04.1998

Norm

EO §29a

AFV §2

Rechtssatz

An formatierte Schriftsätze sind strenge Anforderungen zu stellen; insbesondere ist darauf zu achten, daß die im

Formblatt vorgesehene Reihenfolge, nämlich Kapital, Zinsen und Kosten eingehalten und jeweils einem Exekutionstitel

zugeordnet wird.

Entscheidungstexte

46 R 474/98s

Entscheidungstext LG für ZRS Wien 23.04.1998 46 R 474/98s

Schlagworte

formatierter Schriftsatz, Formvorschrift Exekutionsantrag
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